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der'}ßeilagen zu den. stenographischen Protokollen des Nati6'nal'r'ates 

XILGesetzgebungsperiode 

'REPUBLIK ÖSTERREICH b'-i~ I A. B. 
zu 7-13 /J. 
Prk amfJ .. __ JuJLJ9.71 

DE~R BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 16.021/3-2/71 Wien, den 23. Juli 1971 

ANFRAGEBEA,NTWORTUNG 

, Oie von den Abgeordneten Or. Halder und Genos­

sen 'am 9. Juli 1971 an mich gerichtete schriftliche 

AnfrageNr. 773/J, beehre ich mich wie folgt zu be­

antworten: 

~l.) Die Bundesregierung hat in einer Note an den 

Präsidenten des,~atiorialrates vom 23. April 1971 

Zl. 51.905-VD/SL/71 die Vorlage des Berichtes der 

Verwaltungsreformkommission an den Nationalrat 

folgendermaßen begründet: 

UDle Bundesregierung hat am 20. Aprilds. J. den 

Beschluß gefaßt, gemäß § 15 des Geschäftsordnungs­

ge'setzes des Nationalrates einen von der Ver­

waltungsreformkommission über ihre bisherigen Er-

'~ebrtisseund für die Zukunft vorgeschlagenen Maß­

nahmen erstatteten Bericht nach dem Stand vom De­

zember 1970 c:,1~m Nati<,malrat vorzulegen. 

01'e Bundesregierung tut dies deshalb, weil in den 

vergangenen Tagungen der XII. Gesetzgebungsperiode 

wi~detholtder Wunsch geäußert worden ist, über die 

bis~erigen Tätigkeiten der noch von der zuletzt im 

Amt befindlichen Bundesregierung bestellten Ver­

~altungsreformkommission unterrichtet zu werden • 

. / . 
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Die Bundesregieiung möchtefeststellen r daß dieser 

B~richt, ohne sich damit in allem und jedem zu identi.,.. 

fizieren, eine äußerst wichtige und wertvolle Unterlage 

darste;Llt und auch beachtliche Hinweise enthält, die 

bei den Vorstellung.en, died.ie im Amt befindliche Bun­

desregierung über das Sachgebiet hC\t, mitberücksichtigt 

werden sollen ll
• 

Aus dieser Note geht hervor, 4aß es sich nicht um einen 

Bericht der Bundesregierung Odel.· gar um Berichte der 

.ein~elnen Mitglieder der Bundesregierung an den National­

rat handelt r sondern da'ß es die Bundesregierung für zweck­

mäßig .erachtet hat, dem Nationalrat den Bericht der Ver­

'o/altüngsreformkommission nach dem Stand vom Dezember 1970 

zurcKenntnis zu bri~gen. Die Tatsache, daß sich die Bun­

desregierung mit diesem Bericht nicht "in allem und jedem 

zu identifizierenIlvermochte, liegt n~cht: so sehr in 

einzelnen Teilen diesesBer~chtes b~gründet, sondern hat 

seine Ursachen in den seit der Einsetzung der Kommission 

geänderten Voraussetzungen und Zielsetzungen, wie sie in 

der Regierungserkläx:ung vom 27. April 1970 zum Ausdruck 

kommen. 

sb hält beispiels~eisedie Bundesregierung ein neues 

111nisteriengesetzfür einen·wichtigen Bestandteil bzw • 
.•.... : 

für eine wichtige Voraussetzung jeder. Verwaltungsreform. 

Daher ist die Abgabe einer isolierten, notwendigerweise 

aus dem Gesamtzusammenhanggerissenen Stellung~T,lahrne eines 
. .~ 

.einzelnen Res~orts zu einzelnen Teilen des Berichtes 
~'i> 

der yerwa1tung~~eformkonunission, dessen Kenntnisnahme 
:'~~m N~ationalratinseiner Sitzung vom 23./24. Juni 1971 

einstiinmig b~schlossen wurde, nicht möglich. 

. . 

2.)':Was d'en Zeitpunkt der Vorlage weiterer Vorschläge zur 

Verwaltungsreform an den Nationalrat betrifft, wird 

./. 
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hinsichtl.ich jener Maßnahmen, die vor ihrer Durchführung 

ein?r Befassungder gesetzgebenden Körperschaften be­

dÜ:rfen, im Hinblick auf den Beschluß des Nationalrates 

yom 13. Juli 1971 über die vorzeitige Beendigung der 

XII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates, der Beginn der 

nächsten Gesetzgebungsperiode abzU'Vlarten sein; dies gi 1 t 

auch für die Vorlage eines weiteren Berichtes über die 

v~rwaltungsreform an den Nationalrat. 
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